
Frühjahrsturnier im Gewichtheben 
Kinder, Schüler und Jugend 

12. März 2022 in Roding 
Schutz- und Hygienekonzept 

 
Für das bayerische Frühjahrsturnier am 12.03.2022 beim TB 03 Roding in der Städti-
schen Dreifachturnhalle (93426 Roding, Adolf-Kolping-Str. 17) gelten allgemein die 
Bestimmungen der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(15.BayIfSMV) die Bestimmungen des aktuellen Bayerischen Rahmenhygienekon-
zeptes Sport und des Schutz- und Hygienekonzept der Stadt Roding für die Dreifach-
turnhalle der Grund- und Mittelschule Roding. 
 
Insbesondere gelten hierzu folgende Bestimmungen: 
 
➢ Es gilt die 2G-Regel. Die Halle dürfen nur vollständig geimpfte oder genese Per-

sonen betreten. Hierbei gilt für den Genesenenstatus, dass der positive Testbe-
fund mindestens 28 und höchstens 90 Tage zurückliegen darf. 

➢ Von der 2G-Regel sind Kinder unter 14 Jahren ausgenommen. Zudem sind Sport-
ler*innen im Alter von 14 bis 17 Jahren von der 2G-Regel ausgenommen. Hier gilt 
die 3G-Regel. Wobei Schülerinnen und Schüler als getestet gelten. Dies ist mittels 
Schülerausweis nachzuweisen. 

➢ In der Dreifachturnhalle gilt eine generelle FFP2-Maskenpflicht. Bei Kindern unter 
16 Jahren ist eine medizinische Maske ausreichend. Die Maske ist während des 
gesamten Aufenthalts in der Halle zu tragen. Dies gilt auch am persönlichen Sitz-
platz 

➢ Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Sportler*innen während des Wett-
kampfs. Bei der Vorstellung und Siegerehrung ist die Maske jedoch zu tragen. 
Dies gilt auch für die Aufenthalt in der Halle außerhalb der Sportausübung. 

➢ Zuschauer sind unter den oben genannten Voraussetzungen zugelassen. Dabei 
ist die Zuschauerzahl auf 200 Personen begrenzt. 

➢ Zutritt zum Wettkampf- und Aufwärmbereich haben immer nur die Sportler*innen 
der aktuellen Gruppe. 

➢ Je Athlet*in ist maximal ein Betreuer*in im Aufwärm- und Wettkampfbereich zuge-
lassen 

➢ Jede*r Sportler*in ist selbst für die Desinfektion seines Hantel- und Scheibenmate-
rials im Aufwärmraum verantwortlich 

➢ Ein Verkauf von Essen und Getränken wird unter der Einhaltung der geltenden 
Corona-Maßnahmen angeboten. Zum Essen und Trinken kann die Maske abge-
legt werden. 

 
Roding, 05.03.2022 
Matthias Hecht, Abteilungsleiter 


